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MMag. Dr. Susanne Raab 

Bundesministerin für Frauen, Familie,  

Jugend und Integration 

Herrn 

Mag. Wolfgang Sobotka 

Präsident des Nationalrats 

Parlament 

1017 Wien 

Geschäftszahl: 2021-0.749.577  

Wien, am 22. Dezember 2021 

Sehr geehrter Herr Präsident, 

die Abgeordneten zum Nationalrat Kainz, Kolleginnen und Kollegen haben am 

22. Oktober 2021 unter der Nr. 8356/J eine schriftliche parlamentarische Anfrage 

betreffend „Überstunden im BMFI“ an mich gerichtet. 

Diese Anfrage beantworte ich nach den mir vorliegenden Informationen wie folgt: 

Zu den Fragen 1 bis 6: 

1. Wie viele Überstunden haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Ihrem Ressort 

seit Beginn der Legislaturperiode geleistet? Bitte auch um Aufgliederung nach 

Jahren. 

2. Wie wurden die geleisteten Überstunden durch ihre Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter seit Beginn der Legislaturperiode konkret vergütet? 

3. Wie hoch waren die Gesamtkosten in Ihrem Ressort für die Ausbezahlung von 

Überstunden seit Beginn der Legislaturperiode? Bitte um Aufgliederung nach Jahren. 

4. Nach welchem Prinzip werden Überstunden in Ihrem Ressort entweder mittels 

Überstundenzuschlages oder mittels Zeitausgleich abgegolten? 

a.  Wie ist das Verhältnis zwischen nicht ausbezahlten Überstunden bei Männern 

und Frauen? 
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5. Wie viele Überstunden haben jene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, welche einen 

„All-In" Vertrag haben, durchschnittlich pro Jahr seit Beginn der Legislaturperiode 

geleistet? 

6. Welches System gibt es in Ihrem Ressort für Arbeitszeitaufzeichnungen? 

a.  Gab es in Ihrer Legislaturperiode Missbräuche dieses Systems und falls ja wie 

wurden dies geahndet? 

Im Hinblick auf die Entschließung des Bundespräsidenten BGBl. II Nr. 41/2021 betreffend 

Übertragung bestimmter, zum Wirkungsbereich des Bundeskanzleramtes gehörender 

Angelegenheiten an mich, wonach gemäß Abs. 2 dieser Entschließung Aufgaben der 

Personalverwaltung und der Organisation in der Zuständigkeit des Bundeskanzlers 

verbleiben, darf ich auf die Beantwortung der parlamentarischen Anfrage Nr. 8362/J vom 

22. Oktober 2021 durch den Bundeskanzler verweisen. 

 

 

MMag. Dr. Susanne Raab
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